
NA-Initiative «für die Begrenzung der Einwanderung»

Eine Rosskur!
Anmerkungen zu den volkswirtschaftlichen Kosten

Bruno Widmer, Sekretär des Zentralverbandes schweizerischer 
Arbeitgeber-Organisationen, Zürich

A  m 4. Dezember 1988 werden Volk und Stände über eine neue 
Überfremdungsinitiative zu befinden haben, welche die aus

ländische Wohnbevölkerung um 300 000 Personen herabsetzen 
will. Ebenfalls sollen 57 000 Saisonniers und 43 000 Grenzgän
ger ihren Arbeitsplatz in der Schweiz verlieren. Bundesrat, Natio
nal- und Ständerat lehnen das Begehren der Nationalen Aktion 
mit grossen Mehrheiten ab.

Die sechste Ausländerinitiative wurde am 
10. April 1985 mit 112 977 gültigen Unter
schriften eingereicht. Nach dem Initiativ
text soll der Bund Massnahmen gegen die 
Überfremdung treffen, um die Bevölke
rung der Schweiz auf 6,2 Mio zu verm in
dern. Dabei ist zu berücksichtigen, dass 
die ständige W ohnbevölkerung der 
Schweiz bei Inkrafttreten der neuen Ver
fassungsbestimmungen voraussichtlich 
6,6 Mio betragen dürfte. Die neue Aus
länderinitiative mag im Gegensatz zu frü 
heren Vorstössen verfänglicher formuliert 
sein, gleichwohl hat die Z ielsetzung der 
Nationalen Aktion nichts von ihrer Radi

kalität verloren: 400 000 Ausländer, 
280 000 Erwerbstätige sollen die Schweiz 
verlassen!

Irreführender Titel

Gemäss den Übergangsbestimmungen 
(BV Art. 19 Abs. 1) muss der Zuzug von 
Ausländern während 15 Jahren auf zwei 
Drittel der Auswanderung beschränkt 
werden; dann soll die Bedingung «Ein
wanderung = Auswanderung» gelten (BV 
Art. 69 ter Abs. 2). Mit diesem neuartigen

Bestand der ständigen ausländischen Wohnbevölkerung 1986-2004
(Millionen)

1,000

0,940

0,920

0,900

0,860

0,860

0,840

0,820

0,800 

0,780

0,760

0,740

0,720
1986  1990  1994

Quelle: Bundesamt für Ausländerfragen
2002

Begrenzungsmechanismus möchte die 
Initiative den Ausländerbestand bis Ende 
2004 um 300 000 Personen auf 700 000 
Pesonen reduzieren (siehe Grafik). Ins
gesamt hätten 180 000 erwerbstätige 
Jahresaufenthalter und Niedergelassene 
mehr oder weniger freiw illig wegzuzie
hen. Ausländerfamilien würden ausein
andergerissen; dringend benötigte Spe
zialisten und Fachkräfte könnte die 
Schweizer W irtschaft nicht mehr rekru
tieren.

Überdies müssten innert vier Jahren 
nach Annahme der Initiative, d. h. bis 
Ende 1992, die Zahl der Saisonbewilligun
gen um 57 000 auf 100 000 (BV Art. 69 ter 
Abs. 3 und Art. 19 Abs. 2), die Grenzgän
gerbestände um 43 000 auf 90 000 ge
kürzt werden (BV Art. 69 ,er Abs. 4 und 
Art. 19 Abs. 2). Entgegen dem Titel der 
Initiative geht es nicht nur um eine radi
kale Begrenzung der Einwanderung, son
dern darüber hinaus um eine Wegweisung 
von 100 000 Saisonniers und Grenzgän
gern.

Krise a la 1974/75

Eine derartige «Rosskur» kann durchaus 
mit der schwersten Wirtschaftskrise der 
Nachkriegszeit, d. h. jener der Jahre 
1974/75, verglichen werden. Zwischen 
1973 und 1976 gingen in der Schweiz 
252 500 Arbeitsplätze verloren; 213 100 
ausländische Erwerbstätige waren be
troffen. Das Bruttoinlandprodukt, unser 
w irtschaftlicher W ohlstand, schrumpfte 
um rund 10 %. Niemand, der jene schw ie
rigen Zeiten m iterlebt hat, kann sich eine 
W iederholung wünschen. Dass nicht 
mehr die OPEC oder W ährungsturbulen
zen, sondern eigener Unverstand für die 
neue W irtschaftskrise  verantwortlich ge
macht werden müsste, ist offensichtlich.

Verluste in den Kantonen

ln der Tabelle 1 wurde der Arbeitskräfte
verlust von 180 000  Jahresaufenthaltern 
und Niedergelassenen proportional, d. h. 
gemäss heutigen Ausländeranteilen, den 
Kantonen zugeordnet (Kolonne 1). 
G leiches erfolgte mit den Saisonniers- 
und Grenzgängerbeständen (Kolonne 2 
und 3). In der letzten Spalte wurde der 
Gesam tverlust der Kolonne 4 mit den 
kantonalen Beschäftigten in Beziehung 
gebracht. Erinnert sei daran, dass der 
Arbeitskräfteabbau der Kolonnen 2 und 3 
innert vier Jahren jener der Spalte 1 in 
fünfzehn Jahren zu erfolgen hätte. Bis 
Ende 1992 m üsste die Hälfte der errech- 
neten Arbeitsplatzverm inderung vollzo
gen sein.
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Obwohl die Angaben für sich sprechen, 
seien einige erläuternde Hinweise ge
stattet. Insgesamt verlöre die Schweizer 
W irtschaft 9,0 % ihrer Erwerbstätigen. 
Den grössten Aderlass hätten die Kanto
ne Tessin, Graubünden und Genf zu ver
kraften. Hier träfe der Arbeitskräftever
lust einen Sechstel der ganzen Beschäfti
gung. Einen Arbeitsplatzabbau von 10 % 
hätten die Kantone Waadt, Schaffhau
sen, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, Gla
rus, Thurgau, W allis und Neuenburg zu 
tragen. Nicht so hart getroffen wären die 
Kantone Freiburg und Bern. Am meisten I 
Arbeitskräfte hätte der Kanton Zürich \ 
«abzugeben»; hier entstünde eine Lücke 
von 45 400 Arbeitskräften, was in etwa 
der Beschäftigung unserer Uhrenindu
strie entspricht.

I

.. in den Branchen

Tabelle 1:
Arbeitskräfteverlust nach Kantonen

Tabelle 2 schlüsselt den Arbeitskräftever- j 
lust von 280 000 Ausländern -  analog zur 
ersten Berechnungsart -  nach Wirt- j 
schaftszweigen auf. Auffallend ist, dass 
der Abbau von Arbeitsplätzen einzelne j 
Branchen weit härter treffen würde, als 
dies bei den Kantonen der Fall wäre. 
Einen Viertel und einen Fünftel und auch 
absolut am meisten Arbeitskräfte verlö
ren die Bauwirtschaft (25,5 %) und das 
Gastgewerbe (19,5 %). Auf mehr als 10 % 
aller Arbeitskräfte hätten die W irtschafts
zweige Bekleidung (17,0% ), die Textil
industrie (15,5% ), Reinigung (15,5% ), 
Steine und Erden (14,5 %), die Papier
industrie (10,5% ) sowie die M etallbran
che (10,0 %) zu verzichten. Selbst die für 
unsere Exportw irtschaft entscheidende 
Maschinenindustrie und Chemie verlören 
12,5%  resp. 9 ,0 %  ihrer Beschäftigten. 
Besonderer Erwähnung verdient die A r
beitsplatzverminderung im Gesundheits
wesen um rund 16 000 oder 9 ,0 %  der 
hier Erwerbstätigen. Gravierende Eng
pässe in der Betreuung der Kranken und 
Pflegebedürftigen wären die Folgen.

Schocktherapie

Dass die Nationale Aktion einen Zusam
menbruch der Bauwirtschaft und der Tou
rismusbranche, eine Lahmlegung weiter 
Teile unserer industriellen Tätigkeit, 
einen massiven Leistungsabbau im Ge- | 
sundheitswesen in Kauf zu nehmen be
reit ist, entzieht sich m enschlicher Vor
stellungskraft. Ein derart fo lgenschwerer 
Eingriff in unseren eng verzahnten A r
beitsmarkt w ird nicht zw ischen Arbe its
plätzen von Schweizern und Ausländern 
unterscheiden. Die unausweichlichen Be
triebsschliessungen und Verlagerungen

(1) (2) (3) (4) Total (5)

Insgesamt 180 000 43 200 56 700 279 900 9,0 %

Zürich 38 700 700 6 000 45 400 7,5 %
Bern 14 500 200 5 700 20 400 5,0 %
Luzern 5 800 — 2 300 8 100 6.0 %
Uri 400 — 500 900 6,5 %
Schwyz 1 700 — 900 2 600 6,5 %
Obwalden 300 — 600 900 7,5 %
Nidwalden 300 — 400 700 5.5 %
Glarus 1 200 — 400 1 600 9.5 %
Zug 2 200 — 500 2 800 6,5 %
Freiburg 2 700 — 900 3 600 4,5 %
Solothurn 4 600 300 900 5 800 6,0 %
Basel-Stadt 7 600 5 900 1 100 14 600 10,0 %
Basel-Landschaft 4 700 2 600 1 000 8 300 10,0 %
Schaffhausen 1 900 1 200 300 3 400 10,5%
Appenzell A.Rh. 1. 000 100 300 1 400 8,0 %
Appenzell I.Rh. 200 — 100 300 6,0 %
St. Gallen 10 100 2 800 2 600 15 500 8,5 %
Graubünden 3 400 500 9 600 13 500 16,0 %
Aargau 11 700 2 500 2 000 16 200 8,0 %
Thurgau 5 400 1 100 1 200 7 700 9,5 %
Tessin 10 900 11 700 3 600 26 200 18,5%
Waadt 20 100 2 500 5 400 28 000 11,5 %
Wallis 4 400 700 6 000 11 100 9,5 %
Neuenburg 5 300 800 700 6 800 9,5 %
Genf 19 700 9 100 3 300 32 100 15,5%
Jura 1 100 500
(1) Niedergelassene und Jahresaufenthalter
(2) Grenzgänger
(3) Saisonniers
(4) Alle Aufenthaltskategorien
(5) In Prozent der Beschäftigten 1986

300 1 900 7,0%

der Produktionsstätten ins Ausland 
müssten Tausenden von Schweizern den 
Erwerbsplatz kosten. Die S trukturberein i
gung könnte uns vorübergehend eine re
gionale Arbeitslosigkeit von 5 % bis 10 % 
bescheren.

Folge der Lücke im Angebot von quali
fizierten Arbeitskräften wäre andernorts 
ein gnadenloser Abwerbungskampf auf 
Firmen- und Branchenebene; Randregio
nen müssten Arbeitskräfte an noch pro
sperierende Gegenden abgeben. Span
nungen unter den Kantonen wären die 
fatale Konsequenz. Diese Spannungen 
könnten m itunter die w irtschaftliche, so
ziale und politische S tabilitä t unseres 
Landes beeinträchtigen. Zürich be ispie ls
weise würde eine Rekrutierungslücke 
von 45 400 Arbeitsplätzen aufweisen; 
dies entspräche in etwa der Beschäftig
tenzahl von Schwyz oder Zug oder Ob-, 
Nidwalden, Glarus zusammen. In Genf 
oder in der Waadt oder in der Region 
Basel fände die ganze jurassische Er
werbsbevölkerung neue Arbeitsplätze. Im 
Tessin fehlten Arbeitskräfte in einer 
Grössenordnung, welche vom Kanton Uri 
nur zur Hälfte gedeckt werden könnte. In 
der Maschinenindustrie, im Baugewerbe, 
im Handel, im Gastgewerbe und im Ge
sundheitswesen entstünde eine A rbeits

p latzlücke von 165 000 Personen, wel
che der Beschäftigtenzahl der ganzen 
Landw irtschaft g le ichgesetzt werden 
kann. Soll eine Welle örtlicher und berufli
cher Veränderungen provoziert und in 
Kauf genommen werden?

Qualitative Aspekte

Obwohl bei der NA-Initiative der quantita
tive A rbeitskräfteverlust schockiert, wäre 
es fahrlässig, die qualitativen Aspekte der 
angestrebten Weichenstellung in der Aus
länderpolitik zu übergehen. Die bundes- 
rätliche Zulassungspolitik (8250 Perso
nen pro Jahr) vermag bereits heute die 
Bedürfnisse der Wirtschañ an qualifizier
ten Fachkräften nur ungenügend zu be
rücksichtigen. In Schlüsselbereichen 
unserer W irtschaft hat die bundesrätliche 
S tabilis ierungspolitik  empfindliche Perso
nalengpässe geschaffen. Die Landesre
gierung selbst gibt zu, dass der Bedarf an 
Informatikern auf Jahre hinaus nicht mit 
einheim ischen Fachkräften gedeckt wer
den kann. Die ausbildungspolitischen 
Versäum nisse lasten schwer auf unseren 
Betrieben.
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Tabelle 2:
Arbeitskräfteverlust nach Wirtschaftszweigen

(1) (2) (3) (4) Total (5)

Insgesamt 180 000 43 200 56 700 279 900 9,0 %

Landwirtschaft, Tierzucht 800 100 3 300 4 200 2,5%
Gartenbau 1 400 300 2 500 4 200 19,5 %
Forstwirtschaft, Fischerei 100 50 300 450 4.0 %
Bergbau 300 100 300 700 13,5%
Nahrungs- und Futtermittel 5 200 1 400 400 7 000 7,5 %
Spirituosen, Getränke 400 100 50 550 6,0 %
Tabakindustrie 300 100 — 400 9,5 %
Textilindustrie 5 100 700 — 5 800 15,5 %
Kleider, Wäsche, Schuhe 4 100 2 400 — 6 500 17,0%
Holz und Kork 3 100 1 200 500 4 800 7,0%
Papier 1 600 300 — 1 900 10,5 %
Graphisches Gewerbe 3 300 500 — 3 800 6,5 %
Kunststoffe 2 100 600 — 2 700 11,0 %
Chemische Industrie 4 000 2 500 — 6 500 9,0 %
Verarbeitung von Mineralölen 50 — — 50 6,0%
Bearbeitung von Steinen und 

Erden 2 200 500 800 3 500 14,5%
Metallindustrie 13 600 4 700 800 19 100 10,0%
Maschinen, Apparate, Fahrzeuge 26 300 5 400 100 31 800 12,5%
Uhren 1 800 1 000 — 2 800 6,5%
Andere Industrien 

und Handwerke 1 400 400 1 800 12,0%
Baugewerbe 22 800 6 000 28 600 57 400 25,5 %
Elektrizität, Gas, Wasser 300 100 — 400 2,0%
Handel 18 700 4 600 600 23 900 5,5%
Banken, Kreditvermittlung 3 500 600 — 4100 4,0%
Versicherungen 1 400 200 — 1 600 3,0%
Immobilien 1 000 100 — 1 100 7,0%
Interessenvertretung, 

Vermittlung, Verleih 4 700 800 _ 5 500 4,0%
Verkehr 5 400 1 700 200 7 300 3,5%
Gastgewerbe 15 400 2 800 17 400 35 600 19,5%
Öffentliche Verwaltung, 

Unterricht 5 600 400 6000 2,0%
Gesundheitswesen,

Körperpflege 14 300 1 400 100 15 800 9,0%
Wohlfahrtspflege 2 500 300 — 2800 6,5%
Kultur, Unterhaltung, Erholung 1 600 100 200 1 900 5,5%
Seelsorge, religiöse 

Organisationen 800 50 _ 850 5,5%
Reinigung 2 400 300 100 2800 15,5%
Übrige Dienstleistungen 4 300 1 000 — 5 300 5,0%

(1) Niedergelassene
(2) Grenzgänger
(3) Saisonniers
(4) Alle Aufenthaltskategorien
(5) In Prozent der Erwerbstätigen 1986

Nach den Vorstellungen der NA-Initian- 
ten soll dieser bescheidene Rekrutie
rungsspielraum  zugeschüttet werden. Auf 
Jahre hinaus hätte die W irtschaft auf 
neue Jahresaufenthalter-Kontingente zu 
verzichten. Rückschläge in der technolo
gischen Wettbewerbsfähigkeit wären die 
unausweichliche Folge. In vielen Spezial
gebieten kann die Schweiz nicht auf aus
ländisches Lehr- und Forschungsperso
nal verzichten; die NA-Initiative bedroht 
somit den Forschungsplatz Schweiz. 
Überdies träfen die verlangten Einwande
rungsbeschränkungen ausländische 
Schüler und Studenten, die sich lediglich 
zu Ausbildungszwecken in unserem Lan
de aufhalten. Zurzeit sind an den Schwei
zer Hochschulen 18 % der Studenten und 
22 % der Professoren, Dozenten und 
Assistenten Ausländer. Die Auswirkun
gen auf unser Bildungswesen dürften ver
heerend sein.

Isolierung in Europa

Die Europäische Gemeinschaft will bis 
1992 alle Schranken im W aren-, D ienst- 
leistungs-, Personen- und Kapitalverkehr 
abbauen und einen einheitlichen Binnen
markt schaffen. Die NA-Initiative läuft die
sen Anstrengungen der EG diametral 
entgegen. Eine mehr oder weniger fre i
willige Rückkehr von 300 000 Ausländer in 
ihre Herkunftsländer und die Wegweisung 
von 100 000 Grenzgängern und Saison- 
niers müssten die Beziehungen zu unse
ren europäischen Nachbarstaaten aufs 
schwerste belasten und zu entsprechen
den Gegenmassnahmen Anlass geben. 
W ir dürfen uns weder geistig oder kultu
rell noch w irtschaftlich und technolo
gisch in Europa isolieren!

Der Abbau von 43 000 Grenzgängern 
sowie die Einhaltung der Bestimmung, 
dass diese in der Grenzregion geboren 
oder aufgewachsen sein müssen (BV 
Art. 69 ,er Abs. 4), will historisch gewach
sene Bindungen über Landesgrenzen hin
weg zerstören. Gekündigt werden müsste 
das Abkommen vom 10. August 1964 
zwischen der Schweiz und Italien über die 
Auswanderung ita lienischer A rbe itskrä f
te. Nicht eingehalten werden könnten 
Vereinbarungen mit Spanien hinsichtlich 
der Umwandlung von Saison- in Jahres
bewilligungen. Gekündigt werden müsste 
ebenfalls die schweizerisch-französische 
Vereinbarung vom 15. April 1958 über die 
Arbeitskräfte im kleinen Grenzverkehr. 
Die drohenden aussenpolitischen Span
nungen allein wären Grund genug für ein 
Nein zur neuen Anti-Ausländer-In itiative. 
Rücksichtnahme verdienen auch die Aus- 
landschweizerkolonien in allen Ländern 
Europas.

Ende der Asyltradition

Gemäss BV Art. 69<er Abs. 5 der Initiative 
soll auch die Aufnahme von Flüchtlingen 
der zahlenmässigen Begrenzung unter
ste llt werden. Dies hätte eine grundsätz
liche Neuorientierung unserer humanitä
ren F lüchtlingspolitik zur Folge; Auslän
der- und Asylpolitik  würden auf eine un
heilvolle Art und Weise verknüpft. Auf 
internationaler Ebene könnte die 
Schweiz ihren Verpflichtungen aus dem 
Abkommen vom 28. Juli 1951 über die

R echtsstellung der F lüchtlinge nicht 
mehr nachkommen. Die europäische 
Menschenrechtskonvention vom 4. No
vember 1950 würde von unserem Lande 
verletzt. Löst sich die Schweiz von diesen 
fundam entalen Bindungen, wäre die völ
kerrechtliche G laubwürdigkeit der 
Schweiz und ihr Wille zur Einhaltung inter
nationaler Verträge in Frage gestellt. 
Unser der Neutralität verpflichtetes Land 
braucht jedoch universelle und gute Be
ziehungen m it allen Staaten, insbeson
dere mit unseren europäischen Nachbar
ländern.
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Schlussfolgerungen Wortlaut der 6. Ausländerinitiative
Schweizer und Ausländer sind zu einer 
Gemeinschaft zusammengewachsen und 
bilden die Voraussetzung unseres W ohl
stands sowie unserer hohen Beschäfti
gung. Bei einer Schocktherapie ä la NA- 
Initiative kann es nur Verlierer geben. An 
die Arbeitgeber, an alle, die in Politik und 
W irtschaft Verantwortung tragen, sei der 
Appell gerichtet, in den kommenden W o
chen und Monaten auf die w irtschaftli
chen Folgen der neuen NA-Überfrem- 
dungsinitiative hinzuweisen. Auch wenn 
die w irtschaftlichen Kosten für ein klares 
Nein zur neuen Überfremdungsinitiative 
hinreichend sind, geht es am 4. Dezem
ber 1988 um mehr als w irtschaftliche An
liegen -  nämlich um die Stellung der 
Schweiz in Europa und in der Welt. Ich 
meine, w ir sollten nicht Europas Rassisten 
werden. □
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Die Bundesverfassung wird wie fo lgt geändert:
Art. 69terAbs. 1 zweiter Satz (neu), Abs. 2 und 3 -5  (neu)
1 ... Der Bund trifft Massnahmen gegen die Überfremdung der Schweiz.
2 Die Anzahl der jährlich zum Daueraufenthalt einreisenden Ausländer und die 
Anzahl der jährlichen Umwandlungen zeitlich befristeter Aufenthaltsbew illigun
gen in Bewilligungen zum Daueraufenthalt dürfen zusammen die Anzahl der im 
Vorjahr ausgewanderten Ausländer mit Daueraufenthaltsbewilligungen nicht 
übersteigen. Jahresaufenthalter und N iedergelassene sind als Daueraufenthal
ter zu verstehen.
3 Zeitlich befristete Aufenthaltsbewilligungen für Erwerbstätige und Nicht- 
erwerbstätige sind in ihrer Anzahl zu begrenzen. Sie begründen keinen Rechts
anspruch auf eine Daueraufenthaltsbewilligung. Die Anzahl der jährlichen Sai
sonarbeitsbewilligungen darf 100 000 nicht übersteigen.
4 Die Anzahl der Grenzgänger darf 90 000 nicht übersteigen. Als Grenzgänger 
kommen nur Personen in Frage, die in der Grenzregion geboren oder aufge
wachsen sind. Die Grenzregion darf nicht erw eitert werden.
5 Die definitive Aufnahme von Flüchtlingen unterliegt der Begrenzung nach 
Absatz 2.

II
Die Übergangsbestimmungen der Bundesverfassung werden wie fo lgt ergänzt: 
Übergangsbestimmungen Art. 19
' Solange die Wohnbevölkerung der Schweiz 6,2 Millionen überschreitet, darf 
die Anzahl der Einwanderer nach Artikel 69 ‘er höchstens zwei Drittel der aus
ländischen Auswanderer des Vorjahres betragen. Diese Bestimmung bleibt 
15 Jahre in Kraft.
2 Die Begrenzung der Anzahl Grenzgänger und der Saisonarbeitsbew illigungen 
muss innerhalb von vier Jahren nach Inkrafttreten der neuen Bestimmungen von 
Art. 69 ter durchgeführt werden.
3 S taatsverträge und Gesetze, welche den neuen Bestimmungen von Artikel 
69'er w idersprechen, müssen auf den nächstm öglichen Termin gekündigt bezie
hungsweise revidiert werden.

III
Die neuen Verfassungsbestim mungen treten am 1. Januar des Jahres, das der 
Annahme durch Volk und Stände folgt, in Kraft.

Ausländer unter uns
Ausländische Wohnbevölkerung 

in der Schweiz Ende 1987
insgesamt 

978 737

c £ )  ¿ £ 3  u m  '■
llllll RIN II II II II B l l l lT  l l l lT l I l lT t l  III l fm  I I I  L f

71 » l ...... i< ii= jlip lt r |li l l ia ll.a ii iM

ttmtmmtttttmmtttttttttttttm
/  /  385 0 8 0  Italiener \

tttttttt tttmtml nimm
80 364 Deutsche 112 561 Spanier 87 592 Jugoslawen^

ttttt mit 48035_______  , _______ Portugiesen
47 613 Franzosen

15 839 ttt 28 762 \  1 11 168 
Briten / Österreicher \ Niederländer

ttttttttt 895,1sonstige Olobu« 119S

4 Schweizerische Arbeitgeber-Zeitung 29/30 21. Juli 1988


